
I. Geltung und AGBs unserer Kunden

1. Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich auf der Grund-
lage der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese Geschäfts-
bedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen mit dem 
Kunden, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden.
2. Dem Hinweis auf eigene Geschäftsbedingungen widersprechen wir hiermit 
ausdrücklich. Entgegenstehende Geschäftsbedingungen unserer Vertrags-
partner (Kunde) sind nur gültig, wenn wir schriftlich ihrer Geltung zustim-
men. Wenn unser Kunde damit nicht einverstanden ist, muss er uns unverzüg-
lich schriftlich darauf hinweisen.  

II. Vertragsanbahnung und Vertrag

1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich.
2. Ein Vertrag kommt zustande, wenn der Vertrag abgeschlossen wurde, die 
Bestellung des Kunden durch uns schriftlich bestätigt wird oder wir mit der 
Ausführung begonnen haben. 
3. Von uns dem Kunden vorvertraglich überlassene Gegenstände (z.B. Software, 
Konzepte) sind unser geistiges Eigentum; sie dürfen nicht vervielfältigt und 
Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Wenn kein Vertrag zustande kommt, 
sind sie zurück zu geben und zu löschen und dürfen nicht benutzt werden. 
4. Vorleistungen (einschließlich Kostenvoranschlag und Entwurf), die wir im 
Rahmen eines Angebotes auf Wunsch des Kunden erbringen, können wir dem 
Kunden in Rechnung stellen, auch wenn es nicht zu einem Vertrag kommt.

III. Leistungsumfang
 
1. Verträge beinhalten grundsätzlich nicht unsere Verpflichtung, den Kunden 
zu beraten, einzuarbeiten oder dafür Material zur Verfügung zu stellen.  
Sofern die Erstellung eines Pflichtenheftes nicht ausdrücklich in dem Vertrag 
vereinbart wird, sind wir hierzu nicht verpflichtet. Der Kunde trägt das Risiko, 
dass die in Auftrag gegebenen Lieferungen und Leistungen seinen Wünschen 
und Bedürfnissen entsprechen. 
2. Wir übernehmen keine Prüfung der rechtlichen Zulässigkeit unserer Leis-
tungen, insbesondere nicht in wettbewerbsrechtlicher Hinsicht. 
3. Soweit nicht anders vereinbart, werden Arbeitsunterlagen und -ergeb-
nisse, elektronische Daten und Aufzeichnungen von uns nicht gespeichert und 
archiviert, nachdem dem Kunden die vereinbarte Leistung vertragsgemäß zur 
Verfügung gestellt wurde.

IV. Freigabe von Konzepten  und Entwürfen

Sofern wir nach Auftragserteilung eine Konzeption oder einen Entwurf  
erstellen, erhält der Kunde eine Prüffrist von zwei Wochen, um festzustellen, 
ob seine Wünsche, Bedürfnisse und Vorgaben in dem Konzept oder Entwurf 
abgebildet sind. Der Kunde erklärt uns gegenüber innerhalb der Prüffrist 
schriftlich die Freigabe. Mit der Freigabe wird das Konzept oder der Entwurf 
für die weitere Erstellungsleistung verbindliche Grundlage. 

V. Änderungen von Leistungen

1. Beide Vertragspartner können jederzeit schriftlich Änderungen der verein-
barten Leistungen, Methoden und Termine vorschlagen.
2. Im Falle eines Änderungsvorschlages durch den Kunden werden wir inner-
halb von zehn Werktagen mitteilen, ob die Änderung möglich ist und welche 
Auswirkungen sie auf den Vertrag hat, insbesondere unter Berücksichtigung 
der Höhe der Vergütung. Der Kunde hat dann binnen fünf Werktagen schrift-
lich mitzuteilen, ob er seinen Änderungsvorschlag zu diesen Bedingungen 
aufrechterhalten will oder ob er den Vertrag zu den alten Bedingungen fort-
führen will. 
3. Solange kein Einvernehmen über die Änderungen besteht, werden die 
Arbeiten nach dem bestehenden Vertrag fortgesetzt. Der Kunde kann dann 
verlangen, dass die Arbeiten ganz oder teilweise unterbrochen oder endgültig 
abgebrochen werden. Er stellt uns wirtschaftlich gleich wie bei Durchführung 
des Vertrages.

VI. Preise 

Alle Entgelte richten sich mangels anderer schriftlicher Vereinbarung nach 
unserer jeweils gültigen Preis- und Konditionenliste oder unseren betrieb-
lichen Entgeltsätzen zzgl. Versandkosten sowie der jeweils am Ausliefe-
rungstag gültigen Umsatzsteuer. Zeitentgelte sind auch für Reisezeiten zu 
zahlen. Reisekosten, Spesen, Nebenkosten etc. sind zusätzlich nach unseren 
betriebsüblichen Sätzen zu vergüten. Soweit wir Verträge zwischen dem Kun-
den und Dritten über Leistungen, wie z.B. Druck, Erstellung von Texten oder 
Fotos, vermitteln, hat der Kunde an uns ein Entgelt i.H.v. 15% vom Nettorech-
nungsbetrag der vermittelten Leistung zu zahlen, wenn der Vertrag zwischen 
dem Kunden und dem Dritten zustande kommt.

VII. Nutzungsrechte

1. Alle Rechte an unseren Arbeitsergebnissen - insbesondere das Urheber-
recht, die Rechte an Erfindungen sowie technische Schutzrechte - stehen 
im Verhältnis zum Kunden uns zu. Auch soweit die Arbeitsergebnisse durch 
Vorgaben oder Mitarbeit des Kunden entstanden sind. 
2. Bei Werken, die durch uns hergestellt wurden, wird dem Kunden ein Nut-
zungsrecht eingeräumt. Der Kunde erwirbt für die vertraglich vereinbarte 
Dauer und im vertraglich vereinbarten Umfang die Nutzungsrechte an allen 
von uns im Rahmen des Auftrages gefertigten Arbeiten. Diese Übertragung 
der Nutzungsrechte gilt, für die vereinbarte Nutzung im Gebiet der Bundes-
republik Deutschland. Nutzungen, die über dieses Gebiet hinausgehen, bedür- 
fen einer ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung. Soweit nichts anderes 
vereinbart ist, erhält der Kunde ein einfaches Nutzungsrecht auf die Dauer 
von zwei Jahren.
3. Unsere Arbeiten dürfen vom Kunden oder vom Kunden beauftragter Dritter 
weder im Original noch bei der Reproduktion geändert werden. Jede Nach-
ahmung, auch die von Teilen des Werkes, ist unzulässig. Die Übertragung 
eingeräumter Nutzungsrechte an Dritte und/oder Mehrfachnutzungen sind, 
soweit nicht im Erstauftrag geregelt, honorarpflichtig und bedürfen unserer 
Einwilligung.
4. Für jeden Fall der Überschreitung des vereinbarten Nutzungsrechtes ver-
pflichtet sich der Kunde, an uns eine Vertragsstrafe zu zahlen in Höhe des 
doppelten Entgeltes, das er bei rechtmäßiger Nutzung an uns hätte zahlen 
müssen. Die Vertragsstrafe ist auf einen Schadensersatzanspruch anzurech-
nen. Wir sind darüber hinaus berechtigt, in diesem Fall das übertragene  
Nutzungsrecht zu widerrufen.
5. Wir dürfen unsere Werke und Werbemittel angemessen und branchenüb-
lich signieren und den erteilten Auftrag für Eigenwerbung publizieren. Diese 
Signierung und werbliche Verwendung kann durch eine entsprechende geson-
derte Vereinbarung zwischen uns und dem Kunden ausgeschlossen werden.
6. Das Nutzungsrecht an Werken wird unter der aufschiebenden Bedingung 
der vollständigen Bezahlung der Vergütung auf den Kunden übertragen.  
Soweit wir bereits vorher in eine Nutzung eingewilligt haben, können wir 
diese Einwilligung im Falle des Zahlungsverzuges widerrufen. 

VIII. Zahlung, Rechnungen und Aufrechnung/Zurückbehaltung

1. Das vertraglich vereinbarte Entgelt ist, sofern nichts anderes vereinbart 
ist, sofort nach Übergabe des Kaufgegenstandes, Abnahme des Werks oder 
nach Leistung der Dienste fällig. 
Soweit der Vertrag abgrenzbare Teilleistungen ausweist, sind jeweils nach 
Erbringung der Teilleistung durch uns Teilzahlungen auf das Gesamtentgelt 
gemäß dem Anteil der Teilleistung an der Gesamtleistung fällig. Entgelte für 
unsere laufenden oder wiederkehrenden Leistungen werden jeweils monat-
lich im Voraus abgerechnet und sind sofort fällig, sofern nicht etwas anderes 
vereinbart ist. 
2. Einwendungen gegen unsere Rechnungen muss der Kunde innerhalb von 14 
Tagen nach Rechnungserhalt geltend machen, anderenfalls gilt der Inhalt der 
Rechnung als genehmigt.
3. Ein Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrecht kann der Kunde nur geltend 
machen, wenn seine Ansprüche entweder unstreitig, rechtskräftig festge-
stellt oder entscheidungsreif sind. Gewährleistungsansprüche berechtigen 
ihn nicht zur Leistungsverweigerung, es sei denn, dass es sich um Mängel- 
rügen handelt, die von uns schriftlich anerkannt wurden. 

IX. Lieferung und Liefertermine

1. Evtl. (Liefer-) Termine sind unverbindlich. Auslieferungstermine für die 
Übergabe an den Spediteur oder Frachtführer werden von uns gesondert 
schriftlich bestätigt oder in anderen Vereinbarungen schriftlich festgehalten 
und sind nur in diesen Fällen verbindlich. 
2. Sofern dem Kunden die Leistung auf einem Speichermedium zur Verfügung 
zu stellen ist, sind wir berechtigt, die Art des Speichermediums nach billigem 
Ermessen zu bestimmen, wenn zuvor keine Einigung mit dem Kunden herbei-
geführt wurde. Die Kosten des Speichermediums trägt der Kunde.
4. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung 
der Ware geht mit der Übergabe, bei Versendung mit der Auslieferung der 
Sache an den Spediteur oder den Frachtführer auf den Kunden über. 

X. Mängelhaftung bei werkvertraglichen Leistungen

Soweit auf unsere Leistungen die gesetzlichen werkvertraglichen Regelungen 
(§ 631 ff. BGB) anwendbar sind, gilt das Folgende:
1. Soweit gesetzlich oder vertraglich eine Abnahme vorgesehen ist, ist das 
Werk binnen zwei Wochen abzunehmen, wenn eine der Vertragsparteien 
eine förmliche Durchführung der Abnahme verlangt. Dies gilt auch für in sich  
abgeschlossene Teilleistungen. Wird keine Abnahme verlangt, so gilt die Leis-
tung als mit Ablauf von vier Wochen ab Gefahrübergang als abgenommen. In 
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diesem Falle gelten die bereits vorher angebrachten Mängelrügen als Vorbe-
halte der Rechte des Kunden bei Mängeln. Unwesentliche Mängel berechtigen 
nicht zur Verweigerung der Abnahme. Bekannte Mängel sind innerhalb dieser 
Frist geltend zu machen.
2. Bei berechtigt und fristgemäß geltend gemachten Mängeln beheben wir
die Mängel nach eigener Wahl im Wege der Nacherfüllung durch Beseitigung
des Mangels oder Herstellung eines neuen Werkes. Im Fall der Verweigerung
der Nacherfüllung, ihrer Unmöglichkeit, ihrer Unzumutbarkeit oder bei dem
Fehlschlagen zwei Versuche der Nacherfüllung —bei Projekten mit mehreren
Phasen zwei Nacherfüllungsversuche pro Phase—, hat der Kunde die gesetz-
lichen Rechte bei Mängeln, sofern der Kunde uns schriftlich nach dem Fehl-
schlagen erfolglos eine Nachfrist von zumindest vier Wochen gesetzt hat.
Die Beendigung des weiteren Leistungsaustausches (z.B. bei Rücktritt, Scha-
densersatz) kann nur binnen zwei Wochen nach Fristablauf schriftlich erklärt
werden.
3. Das Recht zur Minderung entfällt, wenn unsere Pflichtverletzung nur un-
erheblich ist.
4. Ansprüche des Kunden wegen eines Mangels der Leistung verjähren inner-
halb eines Jahres ab Abnahme.

XI. Untersuchungs- und Rügepflicht, Mängelhaftung

1. Der Kunde ist verpflichtet, gelieferte Ware auf offensichtliche Mängel zu
untersuchen. Zu den offensichtlichen Mängeln gehören auch die Fälle, in
denen eine andere Sache oder eine zu geringe Menge geliefert wurde.
Offensichtliche Mängel sind bei uns unverzüglich nach Ablieferung schrift-
lich zu rügen. Mängel, die erst später offensichtlich werden, müssen bei uns
unverzüglich nach dem Entdecken durch den Kunden gerügt werden.
2. Bei Verletzung der Untersuchungs- und Rügepflicht gilt die Ware in An- 
sehung des betreffenden Mangels als genehmigt.
3. Bei Sachen (auch Software), die nicht von uns hergestellt wurden, treten
wir an den Kunden sämtliche Ansprüche aus Mängeln ab, die gegen den Her-
steller oder unseren Verkäufer der Ware bestehen. Wir leisten nur Gewähr,
soweit der Hersteller oder Verkäufer die Haftung für Mängel verweigert, ver-
zögert oder von Gegenleistungen abhängig macht. Der Anspruch gegen uns
ist von der vorherigen gerichtlichen Inanspruchnahme des Herstellers oder
Verkäufers abhängig, es sei denn, die gerichtliche Geltendmachung wäre
unzumutbar.

XII. Eigentumsvorbehalt

1. Sämtliche Lieferungen von uns erfolgen unter Eigentumsvorbehalt. Bis zur
vollständigen Bezahlung aller uns aus der Geschäftsbeziehung mit dem Kun-
den zustehenden Ansprüche behalten wir uns das Eigentum an allen Liefer-
gegenständen vor. Unser Eigentum geht insbesondere nicht dadurch unter,
dass Zahlungen geleistet werden, die dem Kaufpreis für ein oder mehrere
Stücke oder für bestimmte Sendungen gleich kommen. Die Bearbeitung oder
Verarbeitung der gelieferten Ware durch den Kunden erfolgt stets im Namen
und im Auftrag von uns und begründet keinen Eigentumserwerb nach § 950
BGB. Erfolgt eine Verarbeitung mit uns nicht gehörenden Gegenständen, so
erwerben wir an der neuen Sache das Miteigentum im Verhältnis zum Wert
der von uns gelieferten Ware zu den sonstigen verarbeiteten Gegenständen
zur Zeit der Verarbeitung. Dasselbe gilt, wenn die Ware mit anderen, uns
nicht gehörenden Gegenständen vermischt wird.
2. Der Kunde tritt bereits hiermit die Forderungen aus der Weiterveräuße-
rung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware gegen seine Abnehmer
an uns ab, gleichgültig, ob sie an einen oder mehrere Abnehmer verkauft
wird. Der Kunde ist bis zum Widerruf berechtigt, die uns abgetretenen For-
derungen im eigenen Namen einzuziehen. Der Kunde ist verpflichtet, uns den
Zugriff Dritter auf die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware oder auf die
an uns abgetretenen Forderungen anzuzeigen und Dritte auf unsere Rechte
hinzuweisen.
3. Der Kunde ist nicht berechtigt, die von uns gelieferte Ware vor Erfüllung
sämtlicher Forderungen gegen ihn zu verpfänden oder zur Sicherheit zu über-
eignen. Vor Erfüllung sämtlicher uns gegen den Kunden zustehenden Ansprü-
che ist die Weiterveräußerung nur im gewöhnlichen Geschäftsgang unter der
Bedingung gestattet, dass der Kunde von seinen Kunden Bezahlungen erhält.
Etwaige Kosten von Interventionen trägt der Kunde.
4. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts sowie die Pfändung durch
uns gelten nicht als Rücktritt vom Vertrag.

XIII. Druckvorlagen

Farbverbindliche Vorlagen bedingen den Einsatz von Auflagenpapier und 
Auflagenmaschine. Der Kunde hat die Vertragsgemäßheit der gelieferten 
Waren sowie der zur Korrektur überwandten Vor- und Zwischenerzeugnisse 
in jedem Fall unverzüglich zu prüfen. Die Gefahr etwaiger Fehler geht mit 
der Druckreifeerklärung auf den Kunden über. Bei farbigen Reproduktionen 
gelten geringfügige Abweichungen zwischen Andrucken und dem Auflagen-

druck sowie innerhalb des Auflagendruckes als vereinbart bis zu einer Tole-
ranz von +/- 15% des Volltondichtewertes. Proofs, Wachsdrucke, Cromaline, 
farbige Laserdrucke und andere Simulationen des Druckbildes sind niemals 
farbverbindlich. Aufträge mit diesen Vorlagen werden nach betriebsüblichen 
Druckstandards bearbeitet.

XIV. Muster

Der Kunde überlässt uns von allen Werken und Reproduktionen jeweils bis zu 
10 Exemplare gegen Erstattung der Kosten. Wir sind berechtigt, diese Muster 
zum Zwecke der Eigenwerbung zu verwenden. Kopien von Internetdokumen-
ten wie beispielsweise Internetseiten und Grafiken, Animationen etc. dürfen 
von uns zu Referenzzwecken vervielfältigt und genutzt werden.

XV. Mitwirkung des Kunden

Der Kunde wirkt bei der Erbringung der Leistung unentgeltlich und recht-
zeitig mit und stellt uns alle für die Vertragsdurchführung erforderlichen 
Informationen und Materialien zur Verfügung. Überläßt uns der Kunde  
urheberrechtliche geschützte Werke, wie z.B. Daten, Texte, Bilder, so hat er 
sicherzustellen, dass diese frei von Rechten Dritter sind und im Rahmen des 
vertraglich vorgesehenen Zwecks genutzt werden können. Der Kunde stellt 
uns von den Ansprüchen Dritter frei. 

XVI. Haftung

1. Wir haften für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Ferner haften wir für die 
fahrlässige Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung die 
Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf deren Einhaltung der Kunde 
regelmäßig vertraut. Im letzten genannten Fall haften wir jedoch nur für den 
vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Wir haften nicht für die leicht 
fahrlässige Verletzung anderer als der in den vorstehenden Sätzen genannten 
Pflichten. Die Haftungsbeschränkung gilt auch für Pflichtverletzungen un-serer 
Erfüllungsgehilfen. Die Haftungsausschlüsse gelten nicht bei Verletzung von 
Leben, Körper und Gesundheit. Die Haftung nach dem Produkthaftungs-gesetz 
bleibt unberührt.
2. Wir haften nicht wegen der in den Werbemaßnahmen enthaltenen Sach-
aussagen über Produkte und Leistungen des Kunden. Wir haften auch nicht 
für die patent-, urheber- und markenrechtliche Schutz- oder Eintragungs- 
fähigkeit der im Rahmen des Auftrages gelieferten Ideen, Anregungen, Vor-
schläge, Konzeptionen und Entwürfe.
3. Die Haftung für die Funktionsfähigkeit der eingesetzten Content-Manage-
ment-Systeme (z. B. TYPO3, Contao, Drupal etc.) sowie der dazugehörigen 
Module und Extensions, da diese von Dritten programmiert bzw. zur Verfügung 
gestellt werden, schließen wir aus.

XVII. Abtretung, Schriftformerfordernis und salvatorische Klausel

1. Der Kunde ist nicht berechtigt, Ansprüche aus mit uns geschlossenen Ver-
trägen als Ganzes oder einzelne Rechte und Pflichten hieraus abzutreten oder
sonst. Rechte und Pflichten aus mit uns geschlossenen Verträgen ohne unsere
Zustimmung ganz oder teilweise auf Dritte zu übertragen.
2. Sämtliche vertragliche Vereinbarungen sind schriftlich niederzulegen. Das
Schriftformerfordernis gilt auch für die Änderung des Schriftformerforder-
nisses.
3. Die Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieser Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen berührt die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen
nicht. Die Vertragspartner verpflichten sich, die unwirksame Bestimmung
durch eine wirksame Regelung zu ersetzen, die den mit der unwirksamen
Bestimmung verfolgten wirtschaftlichen Zweck möglichst nahe kommt.
Gleiches gilt für den Fall einer regelungsbedürftigen Lücke des Vertrages.

XVIII. Erfüllungsort, Gerichtsstand und Rechtswahl

1. Unsere Verpflichtungen sind in unseren Geschäftsräumen zu erfüllen,
soweit nicht etwas anderes vereinbart ist.
2. Soweit der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts
oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist oder der Kunde keinen
allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder der Wohnsitz oder ge-
wöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, ist
Gerichtsstand Osnabrück.
3. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die
Anwendung von UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.
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